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SHI-Produktbewertung 2024
Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte
Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich
überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

 

Kriterium Produktkategorie Schadstoffgrenzwert Bewertung

SHI-Produktbewertung Sonstige Bodenbeläge TVOC ≤ 160 μg/m³
Formaldehyd ≤ 10 μg/m³

Schadstoffgeprüft

Gültig bis: 21.11.2027

Produkt:
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SHI Produktpass-Nr.:
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QNG - Qualitätssiegel
Nachhaltiges Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden
fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und
vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für
bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als
nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

 

Kriterium Pos. / Bauproduktgruppe Betrachtete Stoffe QNG Freigabe

3.1.3
Schadstoffvermeidung in
Baumaterialien

nicht zutreffend nicht zutreffend QNG-ready nicht
bewertungsrelevant

Produkt:
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SHI Produktpass-Nr.:

15558-10-1000
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DGNB Neubau 2023
Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden
verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere
Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale
Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

 

Kriterium Bewertung

SOC 2.1 Barrierefreiheit (*) Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

Nachweis: Technisches Datenblatt

Kriterium Bewertung

ECO 1.1 Gebäudebezogene Kosten im Lebenszyklus (*) Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

Nachweis: Technisches Datenblatt

Kriterium Bewertung

ENV 1.1 Klimaschutz und Energie (*) Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

Nachweis: Technisches Datenblatt

Kriterium Pos. / Relevante
Bauteile / Bau-
Materialien / Flächen

Betrachtete Stoffe /
Aspekte

Qualitätsstufe

ENV 1.2 Risiken für die
lokale Umwelt,
03.05.2024 (3. Auflage)

nicht zutreffend nicht bewertungsrelevant
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Kriterium Pos. / Relevante
Bauteile / Bau-
Materialien / Flächen

Betrachtete Stoffe /
Aspekte

Qualitätsstufe

ENV 1.2 Risiken für die
lokale Umwelt, 29.05.2025
(4. Auflage)

nicht zutreffend nicht bewertungsrelevant
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DGNB Neubau 2018
Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden
verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere
Wohngebäude.

 

Kriterium Pos. / Relevante
Bauteile / Bau-
Materialien / Flächen

Betrachtete Stoffe /
Aspekte

Qualitätsstufe

ENV 1.2 Risiken für die
lokale Umwelt

nicht zutreffend nicht zutreffend nicht bewertungsrelevant

Produkt:

LAFINA Venezianischer Steinboden
SHI Produktpass-Nr.:

15558-10-1000
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BNB-BN Neubau V2015
Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden,
Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

 

Kriterium Pos. / Bauprodukttyp Betrachtete
Schadstoffgruppe

Qualitätsniveau

1.1.6 Risiken für die lokale
Umwelt

nicht bewertungsrelevant

Produkt:
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EU-Taxonomie
Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitäten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der
Produktebene gibt es gemäß der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flüchtigen organischen
Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard
erfüllen.

 

Kriterium Produkttyp Betrachtete Stoffe Bewertung

DNSH - Vermeidung und
Verminderung der
Umweltverschmutzung

Bodenbeläge
(einschließlich zugehöriger
Kleb- und Dichtstoffe)

Stoffe nach Anlage C,
Formaldehyd,
Karzinogene VOC
Kategorie 1A/1B

EU-Taxonomie konform

Nachweis: Prüfbericht eco-INSTITUT Germany vom 21.11.2025, Sicherheitsdatenblatt
Lafina Pulverkomponente Überarbeitet am: 04.07.2024, Sicherheitsdatenblatt Lafina
Flüssigkomponente Überarbeitet am: 04.07.2024

Produkt:

LAFINA Venezianischer Steinboden
SHI Produktpass-Nr.:

15558-10-1000
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BREEAM DE Neubau 2018
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches
Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft.
Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische,
ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

 

Kriterium Produktkategorie Betrachtete Stoffe Qualitätsstufe

Hea 02 Qualität der
Innenraumluft

Bodenbeläge (einschließlich
Bodenspachtelmassen und
Harzböden)

Emissionen:
Formaldehyd, TVOC,
TSVOC, Krebserregende
Stoffe

herausragende
Qualität

Nachweis: Prüfbericht eco-INSTITUT Germany vom 21.11.2025
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Produktsiegel
In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden
und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen,
dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.

Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen.
Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel
Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.

Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für
Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird.
QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3
"Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher
Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen. 

Produkt:

LAFINA Venezianischer Steinboden
SHI Produktpass-Nr.:

15558-10-1000
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Rechtliche Hinweise
(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der
Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne
Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt
sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:                                                                                                                                                   

https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfkriterien%20f%C3%BCr%20Produkte

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste
und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre
umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig
von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar
überprüfen lässt.

Produkt:

LAFINA Venezianischer Steinboden
SHI Produktpass-Nr.:

15558-10-1000
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Übersicht Technische Merkmale 
 

Mit LAFINA wird im Innenbereich ein durchgehender, fugenloser Boden mit herausragenden 
technischen Eigenschaften und von hoher ästhetischer Qualität geschaffen. 

 

Der Steinboden stellt eine gelungene Kombination der technischen Eigenschaften eines 
Industriebodens mit der optischen Qualität eines traditionellen venezianischen Steinbodens 
dar. 

 
 

Technische Merkmale 

Aufgrund der chemischen Reaktion zwischen den Trockenstoffen und den flüssigen Salzen 
weist der Boden nach dem Gießen schnell eine hohe mechanische Widerstandsfähigkeit 
gegenüber Druck und Abrieb auf. 

 

Es handelt sich um ein ökologisches Produkt, da es rein mineralisch ist und völlig auf 
organische Bindemittel aller Art und auch auf Portlandzement verzichtet und somit auch auf 
viele energieintensive Produktionsprozesse. 

 

Die Gießmasse ist leicht alkalisch (pH-Wert: 9,5-10) im Vergleich zum Portland Zement, der 
hoch alkalisch ist (pH-Wert größer als 11,5). 
 
Der fertige Boden ist antistatisch und kann elektrische Aufladungen verhindern bzw. 
verringern. 

 
Der Boden ist nicht brennbar (A1) und hält hohen Temperaturen stand. 

 
Er ist vollkommen frei von Kalk, von Portland-Zement, hydraulischem Leim und von Gips. 

 
Er wird nicht durch Schrumpfrisse beschädigt dank seiner leichten Ausdehnung beim 
Abbinden. 

 
Er ist widerstandsfähig gegenüber Mineralöl sowie aromatischen und aliphatischen 
Lösemitteln. 
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Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
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Überarbeitet am: 04.07.2024 Materialnummer: 510096 Seite 1 von 7

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Lafina Pulverkomponente

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Gewerbliche Nutzung.
Fließestrich

Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Kraus Kreativwerkstatt GmbH
Straße: Azenbergstr. 57
Ort: D-70192 Stuttgart
Telefon: +0049 (0)711273109-01
E-Mail: info@kraus-kreativ.com
Ansprechpartner: Herr Kraus Telefon: +0049 (0)711273109-01
E-Mail: info@kraus-kreativ.com
Internet: www.venezianischer-steinboden.com

1.4. Notrufnummer: +0049 (0)711273109-01
erreichbar von Mo-Fr. 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Dieses Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente

2.3. Sonstige Gefahren

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Relevante Bestandteile

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

14808-60-7 Quarz 5 - < 10 %
Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen

Für Frischluft sorgen.
Nach Hautkontakt

Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Nach Augenkontakt

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen.
Nach Verschlucken

Revisions-Nr.: 1,1 D - de Druckdatum: 20.10.2025
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Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Nicht entzündbar.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Allgemeine Hinweise

Staubbildung vermeiden. Staub nicht einatmen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich. Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter
Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für Reinigung

Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.
Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Am Arbeitsplatz nicht
essen, trinken, rauchen, schnupfen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Behälter dicht geschlossen halten.
Zusammenlagerungshinweise

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.
Lagerklasse nach TRGS 510: 13 (Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Revisions-Nr.: 1,1 D - de Druckdatum: 20.10.2025



Kraus Kreativwerkstatt GmbH

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Lafina Pulverkomponente

Überarbeitet am: 04.07.2024 Materialnummer: 510096 Seite 3 von 7

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m³ F/m³ Spitzenbe-
grenzungsfaktor Hinweis Art

- Allgemeiner Staubgrenzwert,
alveolengängige Fraktion 1,25 A Y TRGS 900

- Allgemeiner Staubgrenzwert, einatembare
Fraktion 10 E 2(II) Y TRGS 900

14808-60-7 Alveolengängiges kristallines Siliciumdioxid
(Quarzfeinstaub) 0,05 8 TRGS 559

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Augen-/Gesichtsschutz

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Handschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in
Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird empfohlen,
die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem
Handschuhhersteller abzuklären.
Körperschutz

Benutzung von Schutzkleidung.
Atemschutz

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: fest
Farbe: grau
Geruch: Charakteristisch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich:

nicht relevant

Entzündbarkeit: nicht bestimmt
Untere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Flammpunkt: nicht anwendbar
Zündtemperatur: nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt
pH-Wert: nicht bestimmt
Kinematische Viskosität: nicht anwendbar
Wasserlöslichkeit: Keine Prüfung erforderlich, da der Stoff

bekanntermaßen in Wasser unlöslich
ist.

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser:

nicht bestimmt

Dampfdruck: nicht bestimmt

Revisions-Nr.: 1,1 D - de Druckdatum: 20.10.2025
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Dichte: nicht bestimmt
Schüttdichte (bei 20 °C): ca. 1,18 kg/m³
Relative Dampfdichte: nicht bestimmt
Partikeleigenschaften: nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Explosionsgefahren
Das Produkt ist nicht: Explosionsgefährlich.

Oxidierende Eigenschaften
Das Produkt ist nicht: brandfördernd.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

keine

10.5. Unverträgliche Materialien

Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
ATEmix berechnet

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ
Staub/Nebel) > 5 mg/l

Reiz- und Ätzwirkung

Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfüllt.

Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Revisions-Nr.: 1,1 D - de Druckdatum: 20.10.2025
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11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Sonstige Angaben

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt wurde nicht geprüft.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Das Produkt wurde nicht geprüft.

12.4. Mobilität im Boden

Das Produkt wurde nicht geprüft.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.
Das Produkt wurde nicht geprüft.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder 
ID-Nummer:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder 
ID-Nummer:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
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ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder 
ID-Nummer:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Gefahrauslöser: Nein.

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie
2012/18/EU:

Unterliegt nicht der SEVESO III-Richtlinie

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse: - - nicht wassergefährdend
Status: Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkürzungen und Akronyme

CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
EG/EWG: Europäische Gemeinschaft/Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EU: Europäische Union
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPvB: very persistent, very bioaccumulative
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M-Faktor: Multiplikationsfaktor
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
IATA: International Air Transport Association
DGR: Dangerous Goods Regulations
ICAO: International Civil Aviation Organization
TI: Technical Instructions
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
SVHC: Substance of Very High Concern
Für Abkürzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur
Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkürzungen).

Weitere Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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Auf welchen Untergründen bzw. alten Böden kann LAFINA denn 
überhaupt eingebaut werden? 
   
   
LAFINA ist   ausschließlich für den Innenbereich konzipiert. Hier können die Böden 
auf einer Vielzahl von Untergründen eingesetzt werden. Ideal sind gut durchgetrocknete 
saubere Estriche, wie 
     
    -   Zementestriche,   
    -   Anhydrid-Estriche / Calziumsulfat-Estriche.   
   
Als einzige Ausnahme sind hier Gussasphalt-Estriche zu nennen, die nur unter bestimmten 
Voraussetzungen geeignet sind. 
   
Weiterhin können die Böden mit entsprechender Grundierung und Quarzabstreuung auch sehr 
gut auf 
     
    -   Holzdielen oder   
    -   Fliesenböden    
   
gegossen werden. 
   
   
Jeder Untergrund muss im Einzelfall geprüft und ein entsprechender Aufbau (z.B. mit dem Einsatz von 
Glasfasermatten) festgelegt werden. 
   
 
   
Diese Informationen werden Ihnen mit allerbestem Gewissen gemäß unserem  aktuellen Wissensstand zur 
Verfügung gestellt. Dies entbindet den Anwender natürlich nicht von der umfassenden fachlichen Prüfung 
der jeweiligen Umstände. Rechtsverbindlichkeiten können auf gar keinen Fall aus Ihnen abgeleitet werden. 
   

 
 
 

 

 Kraus Kreativwerkstatt GmbH   Tel. +49 (711) 27 31 09-01 
Azenbergstr. 57     www.venezianischer-steinboden.com 
D-70192 Stuttgart     technik@venezianischer-steinboden.com 
 
In unseren Technischen Merkblättern geben wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien wieder. 
Die Bedingungen vor Ort am Bau können sehr unterschiedlich sein. Verarbeiter und Planer müssen die  
Einbaumöglichkeit vor Ort und die Art der Eignung für den gedachten Zweck prüfen. 
Wird das Produkt außerhalb des vorgesehenen Anwendungsbereiches verwendet, haftet der Verarbeiter für 
daraus resultierende Schäden. Unsere Technischen Merkblätter beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer 
Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. 



Hochwertiger Magnesiabodenbelag für 
den Innenbereich nach  DIN EN 13813 
– DIN 18560  Mindesteinbauhöhe 5 
mm  Schli�  mit Diamant-Dreischeiben-
Schleifmaschine .
 Verarbeitung: 
Der Untergrund muss staubfrei, sauber, 
trocken, fest und tragfähig sein.  
Mindesthaftzug des Untergrundes  
1 N/mm² .
 Voranstrich: 
LAFINA Primer Top in 2 Lagen  au� ringen .
1. Lage 50% mit Wasser verdünnt  
ca. 30 Min. auftrocknen lassen  
2. Lage pur au� ringen.  Trocknungszeit 
mind. 5-6 Stunden. 
 Einbauen von LAFINA: 
25 kg Komp. B bei Bedarf mit Eisen-
Oxidpulver abtönen und  2x25 kg 
Komp. A untermischen.  Klumpenfrei 
maschinell mischen,  Menge ausgießen 
und verteilen .
 Aushärtezeit:
ca. 18-24 Std. je nach Raumtemperatur.
Verarbeitungstemperatur: 
Zwischen + 14°C und + 30°C Luft-  und 
Untergrundtemperatur. 
Verschmutzungen: 
Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser 
reinigen.  Rostgefahr wegen salzhaltiger  
Anmachfl üssigkeit! 
Bitte Werkzeuge aus Edelstahl  verwenden.

 Angrenzende Bauteile aus Metall  vor 
einbringen des Bodens mit  Rostschutz 
versehen. 
Pulverkomponente vor Nässe 
und Feuchtigkeit schützen. 
Flüssigkomponente frostfrei lagern.
Sauber verschlossene Gebinde 
6 Monate lagerfähig .
 Bitte Verarbeitungsrichtlinien  laut 
Technischer Merkblätter beachten!

LAFINA
Magnesiagebundener Steinboden

Bestehend aus: Komponente A = Pulvermischung a 25 kg/ Sack 
 Komponente B = Anmachfl üssigkeit a 25 kg/ Eimer 

 Mischungsverhältnis: 2 Sack Pulvermischung a 25 kg und 1 Eimer Anmachfl üssigkeit a 25 kg 

Kraus Kreativwerkstatt GmbH, Azenbergstr. 57, D-70192 Stuttgart 
+49-711-27310901 info@venezianischer-steinboden.com  

Inhalt

25 KG

Kraus Kreativwerkstatt GmbH
Azenbergstraße 57, 70192 Stuttgart, Deutschland

LAFINA Venezianischer Steinboden
DIN EN 13813:MA-C50_F-SH200_V5

DIN EN 13813
DIN 18560-1
DIN 18560-3

Magnesiamörtel für hochfeste Verbundestriche mit geschli� ener 
Oberfl äche in Innenräumen ohne Nassbeanspruchung

Brandverhalten A1fl

Freisetzung korrosiver Substanzen MA

Druckfestigkeit C50

Biegezugfestigkeit F11

Oberfl ächenhärte SH200
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LAFINA Venezianischer Steinboden 
DIN EN 13813: MA-C50-F11-SH200-V5 

 
 

Magnesiamörtel für hochfeste Verbundestriche mit geschliffener Oberfläche in 
Innenräumen ohne Nassbeanspruchung. 
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